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Promotionsordnung der Fakultät für GeschichtswiPromotionsordnung der Fakultät für GeschichtswiPromotionsordnung der Fakultät für GeschichtswiPromotionsordnung der Fakultät für Geschichtswissss----
senschaft, Philosophie und Theologie der Universsenschaft, Philosophie und Theologie der Universsenschaft, Philosophie und Theologie der Universsenschaft, Philosophie und Theologie der Universiiii----
tät Bielefeld (mit Sonderbestimmungen für dentät Bielefeld (mit Sonderbestimmungen für dentät Bielefeld (mit Sonderbestimmungen für dentät Bielefeld (mit Sonderbestimmungen für den
strukturierten Internationalen Promotionsstudiestrukturierten Internationalen Promotionsstudiestrukturierten Internationalen Promotionsstudiestrukturierten Internationalen Promotionsstudiennnn----
gang Geschichtswissenschaft und für die struktgang Geschichtswissenschaft und für die struktgang Geschichtswissenschaft und für die struktgang Geschichtswissenschaft und für die struktuuuu----
rierte Promotionsphase im Fach Philosophie) vom 1.rierte Promotionsphase im Fach Philosophie) vom 1.rierte Promotionsphase im Fach Philosophie) vom 1.rierte Promotionsphase im Fach Philosophie) vom 1.
September 2008September 2008September 2008September 2008

Auf Grund des § 2 Abs. 4 und des § 67 Abs. 3 des
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 31.
Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 13. März 2008 (GV. NRW. S.
217), hat die Fakultät für Geschichtswissenschaft,
Philosophie und Theologie der Universität Bielefeld
folgende Promotionsordnung erlassen:

Inhaltsübersicht:Inhaltsübersicht:Inhaltsübersicht:Inhaltsübersicht:

§ 1 Doktorgrad
§ 2 Zweck und Ziel der Prüfung
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§ 5 Eröffnung des Prüfungsverfahrens
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gesamt
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§ 1§ 1§ 1§ 1
DoktorgradDoktorgradDoktorgradDoktorgrad

(1) Die Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philo-
sophie und Theologie, im Folgenden Fakultät ge-
nannt, der Universität Bielefeld verleiht den akade-
mischen Grad einer Doktorin oder eines Doktors der
Philosophie (Dr. phil.) auf Grund einer schriftlichen

Arbeit (Dissertation) und einer mündlichen Prüfung
(Disputation).

(2) Die Fakultät  kann als Anerkennung hervorragender
wissenschaftlicher Leistungen und Verdienste den
Doktorgrad auch honoris causa (Dr. phil. h.c.) verlei-
hen (§ 13).

§ 2§ 2§ 2§ 2
Zweck und Ziel der PrüfungZweck und Ziel der PrüfungZweck und Ziel der PrüfungZweck und Ziel der Prüfung

(1) Durch die Promotion wird eine über das allge-
meine Studienziel hinausgehende Befähigung zu
selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit nachgewie-
sen. Die Befähigung wird aufgrund einer wissen-
schaftlich beachtlichen schriftlichen Arbeit (Disser-
tation) und einer mündlichen Prüfung (Disputation)
festgestellt.

(2) Die Dissertation muss nach Gegenstand und
Methode einem der an der Fakultät vertretenen
Fächer zuzurechnen sein.

(3) Die Dissertation ist eine monografische, in der
Regel unveröffentlichte Arbeit. Im Ausnahmefall
kann sie bereits publizierte wissenschaftliche Ab-
handlungen der Promovendin oder des Promoven-
den einbeziehen, sofern ein thematischer Zusam-
menhang und eine einheitliche Fragestellung gege-
ben sind. Eine kumulative Dissertation ist ausge-
schlossen.

(4) In geeigneten Fällen kann ein wesentlicher Bei-
trag zu einer Gruppenarbeit als Dissertation aner-
kannt werden. Bei der Vorlage der Gruppenarbeit ist
der Nachweis ihrer methodischen und sachlichen
Zweckmäßigkeit zu erbringen. Für die Bewertung
müssen die individuellen Leistungen deutlich ab-
grenzbar und bewertbar sein und in Umfang und
Qualität den Anforderungen an eine selbstständige
Prüfungsleistung entsprechen.

(5) Die Promovendin oder der Promovend hat nach
Maßgabe der Möglichkeiten der Fakultät einen
Anspruch darauf, bei der Wahl des Themas und der
Abfassung der Dissertation betreut zu werden. Die
Betreuerin oder der Betreuer ist in der Regel eine
Hochschullehrerin oder ein Hochschullehrer. Im
Ausnahmefall kann die Betreuerin oder der Betreuer
eine promovierte wissenschaftliche Mitarbeiterin
oder ein promovierter wissenschaftlicher Mitarbeiter
der Fakultät sein. Über Ausnahmen entscheidet der
Promotionsausschuss.

(6) Die Rechte und Pflichten, die nach dieser Ord-
nung den Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rern zukommen, gelten auch für die an der Fakultät
tätigen Habilitierten, für die emeritierten und pensi-
onierten Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rer, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren
sowie für die akademischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die Promotionen betreuen.

§ 3§ 3§ 3§ 3
PromotionsausschussPromotionsausschussPromotionsausschussPromotionsausschuss

(1) Für die Organisation des Promotionsverfahrens
und die durch diese Promotionsordnung zugewiese-
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nen Aufgaben ist der Promotionsausschuss zustän-
dig.

(2) Dem Promotionsausschuss gehören an: die De-
kanin oder der Dekan, je eine Hochschullehrerin
oder ein Hochschullehrer der drei Fächer der Fa-
kultät, eine akademische Mitarbeiterin oder ein
akademischer Mitarbeiter, eine Studierende oder
ein Studierender und eine weitere Mitarbeiterin
oder ein weiterer Mitarbeiter. Die Mitglieder wer-
den jeweils für zwei Jahre, mit Ausnahme des stu-
dentischen Mitglieds, dessen Amtszeit ein Jahr be-
trägt, von der Fakultätskonferenz gewählt. Den
Vorsitz hat die Dekanin oder der Dekan. Das
Stimmrecht bei Entscheidungen, die sich auf Prü-
fungsleistungen beziehen, steht nur den promo-
vierten Mitgliedern des Ausschusses zu. Der Pro-
motionsausschuss entscheidet mit einfacher Mehr-
heit der stimmberechtigten Mitglieder in offener
Abstimmung; bei Stimmengleichheit gibt die Stim-
me der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Der
Promotionsausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr
als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.

(3) Der Promotionsausschuss achtet darauf, dass die
Bestimmungen der Promotionsordnung eingehalten
werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durch-
führung des Verfahrens.
Der Promotionsausschuss hat folgende Aufgaben:
a) Er nimmt Anmeldungen von Dissertationsvorha-

ben entgegen und führt eine Promovendenliste
mit den Themen aller Dissertationen, die in der
Fakultät bearbeitet werden.

b) Er hilft auf Antrag der Promovendin oder des
Promovenden beim Zustandekommen eines
Betreuungsverhältnisses. Er schlichtet und ver-
mittelt, wenn während der Erstellung der Dis-
sertation Differenzen auftreten.

c) Er nimmt Anträge auf Zugang zum Promotions-
verfahren entgegen, prüft das Vorliegen der Zu-
gangsvoraussetzungen und eröffnet das Prü-
fungsverfahren.

d) Er bestellt nach Rücksprache mit den Vertrete-
rinnen oder Vertretern des Promotionsfaches die
Mitglieder des jeweiligen Prüfungsausschusses
für das einzelne Prüfungsverfahren, darunter die
Gutachterinnen oder Gutachter für die Disserta-
tion. Hat eine Hochschullehrein oder ein Hoch-
schullehrer der Fakultät die Dissertation ange-
regt und betreut, dann soll sie oder er zur Gut-
achterin oder zum Gutachter bestellt werden.
Die Vorschläge der Promovendin oder des Pro-
movenden sollen bei der Bestellung der Gut-
achterinnen oder Gutachter berücksichtigt wer-
den. Der Promotionsausschuss bestimmt aus den
Mitgliedern des Prüfungsausschusses auch des-
sen Vorsitzende oder Vorsitzenden.

e) Der Promotionsausschuss wacht über die in
dieser Ordnung festgelegten Schritte und den
gesamten Ablauf des Promotionsverfahrens. Er
trägt Sorge für seine zügige Durchführung.

f) Der Promotionsausschuss entscheidet über Wi-
dersprüche. Bei Widersprüchen gegen Entschei-
dungen des Promotionsausschusses entscheidet
die Fakultätskonferenz.

(4) Der Promotionsausschuss kann die Entscheidun-
gen bei Aufgaben, die regelmäßig anfallen, auf die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden übertragen.
(5) Der Promotionsausschuss überträgt die Aufga-
ben nach Absatz 3 Buchstabe a) bis c) bei Promoti-
onen im Internationalen Promotionsstudiengang
Geschichtswissenschaft dem von der Fakultätskon-
ferenz gewählten Vorstand des Internationalen
Promotionsstudiengangs Geschichtswissenschaft
und bei Promotionen im Fach Philosophie der Ab-
teilungskommission Philosophie, die diese  wieder-
um auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden ü-
bertragen kann.

(6) Der Vorstand des Internationalen Promotions-
studiengangs Geschichtswissenschaft besteht aus 9
Mitgliedern: fünf Mitgliedern aus der Gruppe der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der
Abteilung Geschichtswissenschaft, zwei Mitgliedern
aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter der Abteilung Geschichtswissen-
schaft und zwei Promovendinnen oder Promoven-
den im Fach Geschichtswissenschaft. Die Status-
gruppen benennen aus ihrer Mitte Kandidatinnen
und Kandidaten zur Wahl in den Vorstand des In-
ternationalen Promotionsstudiengangs Geschichts-
wissenschaft jeweils für die Dauer von zwei Jahren.
Der Vorstand bestimmt die geschäftsführende Lei-
tung für die Dauer von zwei Jahren.

(7) Der Vorstand ist für alle Belange des Internatio-
nalen Promotionsstudiengangs Geschichtswissen-
schaft zuständig, insbesondere nimmt er die Bewer-
bungen zum Promotionsstudiengang entgegen und
entscheidet über Aufnahme und Ablehnung von
Bewerberinnen und Bewerbern zum strukturierten
Promotionsstudiengang im Fach Geschichtswissen-
schaft. Er stellt die Erfüllung der Zugangs- und Zulas-
sungsbedingungen fest und entscheidet über den
Zugang und die Zulassung gemäß §§ 4 a und 4 b.

(8) Die Kandidatin oder der Kandidat erhält einen
Bescheid, ob die Zugangs- bzw. Zulassungsvoraus-
setzungen erfüllt sind. Ein ablehnender Bescheid ist
mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 4 a§ 4 a§ 4 a§ 4 a
Zugang zum Promotionsstudiengang und zum PrZugang zum Promotionsstudiengang und zum PrZugang zum Promotionsstudiengang und zum PrZugang zum Promotionsstudiengang und zum Proooo----
motmotmotmotiiiionsverfahren im Fach Geschichtswissenschaftonsverfahren im Fach Geschichtswissenschaftonsverfahren im Fach Geschichtswissenschaftonsverfahren im Fach Geschichtswissenschaft

(1) Die Promotion im Fach Geschichtswissenschaft
ist in der Regel nur im Rahmen des von der Fakultät
angebotenen strukturierten Internationalen Promo-
tionsstudiengangs Geschichtswissenschaft möglich.
Der Vorstand des Internationalen Promotionsstu-
diengangs Geschichtswissenschaft delegiert die
Betreuungspflicht unter bestimmten Umständen an
subsidiäre Institutionen wie das Graduiertenkolleg.
In Ausnahmefällen sind auch freie Promotionen
möglich. Dies ist insbesondere der Fall wenn
berufliche Gründe die Teilnahme nachweislich nicht

ermöglichen,
bei Auslandsaufenthalten oder
bei Vorliegen sozialer Härtefälle.
Über Ausnahmen entscheidet der Promotionsaus-
schuss.
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(2) Zugang zum Promotionsstudiengang und zum
Promotionsverfahren hat, wer:
a) den Nachweis der bestandenen Ersten Staats-

prüfung im Fach Geschichtswissenschaft für das
Lehramt in der Sekundarstufe II oder

b) den Nachweis eines berufsqualifizierenden Ab-
schlusses im Fach Geschichtswissenschaft nach
einem Studiengang mit einer Regelstudienzeit
von wenigstens sechs Semestern sowie daran an-
schließender, angemessen auf die Promotion
vorbereitender Studien im Fach Geschichtswis-
senschaft oder

c) den Nachweis der bestandenen Magisterprüfung
im Fach Geschichtswissenschaft als Hauptfach im
Magisterstudiengang oder

d) den Nachweis eines Abschlusses eines Master-
studiengangs im Sinne des § 61 Abs. 2 Satz 2 HG
oder

e) den Nachweis eines qualifizierten Abschlusses
eines einschlägigen Fachhochschulstudiengangs
und daran anschließende auf die Promotion vor-
bereitende wissenschaftliche Studien von einer
Dauer von in der Regel zwei Semestern und ei-
nem Umfang von mindestens je 20 SWS im
Hauptfach führen kann.

Für einen qualifizierten Abschluss eines Fachhoch-
schulstudiengangs ist eine Gesamtnote von min-
destens „gut“ erforderlich.

(3) Der Vorstand des Internationalen Promotions-
studiengangs Geschichtswissenschaft kann von den
Zugangsvoraussetzungen des Absatzes 2 auf Antrag
Befreiung erteilen, wenn die Promovendin oder der
Promovend ein einschlägiges Studienfach abge-
schlossen hat.

(4) Bei ausländischen Abschlüssen entscheidet der
Promotionsausschuss über die Gleichwertigkeit
unter Berücksichtigung der von der Kultusminister-
konferenz und der Hochschulrektorenkonferenz
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen; bei Zweifeln
an der Gleichwertigkeit kann die Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen angehört werden. Ist
die Gleichwertigkeit nicht gegeben, kann die Zulas-
sung unter Auflagen ausgesprochen werden. Über
die zur Herstellung der Gleichwertigkeit erforderli-
chen Leistungen entscheidet der Promotionsaus-
schuss.

§ 4 b§ 4 b§ 4 b§ 4 b
Zulassung zum Promotionsstudiengang im FachZulassung zum Promotionsstudiengang im FachZulassung zum Promotionsstudiengang im FachZulassung zum Promotionsstudiengang im Fach

GeschichtswissenschaftGeschichtswissenschaftGeschichtswissenschaftGeschichtswissenschaft

(1) Das Studium kann zum Wintersemester und zum
Sommersemester aufgenommen werden.

(2) Über die Zulassung zum Promotionsstudiengang
entscheidet der Vorstand des Internationalen Pro-
motionsstudiengangs Geschichtswissenschaft auf der
Grundlage des Aufnahmeantrags und bei Bedarf
eines Aufnahmegesprächs. Die Auswahl der Kandi-
datinnen und Kandidaten erfolgt nach dem Grad der
besonderen Befähigung und Motivation zur wissen-
schaftlichen Arbeit.
Dem Antrag auf Aufnahme in den Studiengang ist
beizufügen:

a) eine Dokumentation des bisherigen Studien-
gangs und Kopien der erlangten Hochschulab-
schlüsse,

b) ein tabellarischer Lebenslauf, der insbesondere
den wissenschaftlichen Bildungsgang nachweist,

c) ein Exposé des Promotionsvorhabens,
d) Nennung von zwei Referenzen (jeweils Name,

Funktion und Adresse)
e) gegebenenfalls eine Betreuungszusage einer

Professorin oder eines Professors der Abteilung
Geschichtswissenschaft der Universität Bielefeld.

Der Vorstand des Internationalen Promotionsstu-
diengangs Geschichtswissenschaft kann mit schriftli-
cher Darlegung der Gründe eine Überarbeitung des
Exposés verlangen. Bei Wiedervorlage entscheidet
erneut der Vorstand über die Zulassung.

(3) Nach Aufnahme in den Promotionsstudiengang
sind die obligatorischen Leistungen des Promotions-
studiengangs in sechs Semestern zu erfüllen und bei
der Anmeldung zur Prüfung nachzuweisen. Die
Erfüllung der fakultativen Leistungen wird nach-
drücklich empfohlen. Nachzuweisen sind:
a) die Teilnahme an vier Seminaren, die im Rahmen

des Promotionsstudiengangs angeboten werden,
b) die die Teilnahme an vier Kolloquien, die im

Rahmen des Promotionsstudiengangs angeboten
werden,

c) die Teilnahme an zwei Veranstaltungen aus dem
Bereich Schlüsselqualifikationen,

d) je ein Forschungsbericht und eine Präsentation
in einem Kolloquium nach dem ersten und
zweiten Studienjahr.

(4) Bei der Zulassung zum Promotionsstudium wer-
den der Promovendin oder dem Promovenden zwei
Betreuende aus verschiedenen Arbeitsbereichen
zugewiesen, die zuständig für alle studienorganisa-
torischen und inhaltlichen Fragen sind. Sie sind auch
Adressaten der beiden schriftlichen Forschungsbe-
richte. Eine oder einer der Betreuerinnen oder Be-
treuer ist als Erstbetreuerin oder Erstbetreuer zu
benennen. Fällt eine Betreuerin oder ein Betreuer
aus (etwa durch Krankheit), sichert der Vorstand des
Internationalen Promotionsstudiengangs Ge-
schichtswissenschaft umgehend die Weiterbetreu-
ung.

§ 4 c§ 4 c§ 4 c§ 4 c
Zugang zum Promotionsverfahren in den FächernZugang zum Promotionsverfahren in den FächernZugang zum Promotionsverfahren in den FächernZugang zum Promotionsverfahren in den Fächern

PhilPhilPhilPhiloooosophie und Theologiesophie und Theologiesophie und Theologiesophie und Theologie

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Promotions-
verfahren ist
a) der Nachweis der bestandenen Magisterprüfung

im Promotionsfach als Hauptfach im Magister-
studiengang mit einer Regelstudienzeit von we-
nigstens acht Semestern oder

b) der Nachweis der bestandenen Ersten Staats-
prüfung im Promotionsfach für das Lehramt in
der Sekundarstufe II oder

c) der Nachweis des Abschlusses eines Masterstu-
diengangs im Promotionsfach im Sinne des § 61
Abs. 2 Satz 2 HG oder

d) der Nachweis eines qualifizierten Abschlusses im
Promotionsfach nach einem Hochschulstudium
mit einer Gesamtnote von mindestens „gut“ mit
einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs Se-
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mestern (zum Beispiel der Nachweis der bestan-
denen Ersten Staatsprüfung im Promotionsfach
für das Lehramt in der Sekundarstufe I oder der
Nachweis der bestandenen Prüfung in einem
BA-Studiengang) sowie daran anschließender,
angemessen auf die Promotion vorbereitender
Studien im Promotionsfach von in der Regel
zwei Semestern mit in der Regel je 20 Semes-
terwochenstunden unter Berücksichtigung des
nachgewiesenen Abschlusses oder

e) der Nachweis eines qualifizierten Abschlusses
eines einschlägigen Fachhochschulstudiengangs
und daran anschließender, angemessen auf die
Promotion vorbereitender Studien im Promoti-
onsfach von in der Regel zwei Semestern mit in
der Regel je 20 Semesterwochenstunden unter
Berücksichtigung des nachgewiesenen Abschlus-
ses. Für einen qualifizierten Abschluss eines
Fachhochschulstudiengangs ist eine Gesamtnote
von mindestens „gut“ erforderlich.

(2) Die Promovendin oder der Promovend soll min-
destens zwei Semester an der Fakultät für Ge-
schichtswissenschaft und Philosophie der Universität
Bielefeld studiert haben. Die Inhalte der promoti-
onsvorbereitenden Studien bestimmt der Promoti-
onsausschuss, im Fach Philosophie die Abteilungs-
kommission, in Benehmen mit der Promovendin
oder dem Promovenden und der Betreuerin oder
dem Betreuer unter Würdigung der Umstände des
Einzelfalls.

(3) Der Promotionsausschuss, im Fach Philosophie
die Abteilungskommission, kann von den Vorausset-
zungen der Absätze 1 und 2 auf Antrag Befreiung
erteilen, wenn die Promovendin oder der Promo-
vend ein anderes Studienfach als das Promotions-
fach abgeschlossen hat und das Mitglied des Lehr-
körpers, das die Dissertation angeregt hat oder
betreut, die Befreiung befürwortet.

(4) Bei ausländischen Abschlüssen entscheidet der
Promotionsausschuss über die Gleichwertigkeit
unter Berücksichtigung der von der Kultusminister-
konferenz und der Hochschulrektorenkonferenz
gebilligten Äquivalenzvereinbarungen; bei Zweifeln
an der Gleichwertigkeit kann die Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen angehört werden. Ist
die Gleichwertigkeit nicht gegeben, kann die Zulas-
sung unter Auflagen ausgesprochen werden. Über
die zur Herstellung der Gleichwertigkeit erforderli-
chen Leistungen entscheidet der Promotionsaus-
schuss.

(5) Sind noch nicht alle Zugangsvoraussetzungen
gemäß Absätze 1 bis 4 erfüllt, ist der Zugang unter
der Auflage auszusprechen, dass mit Einreichung
des Antrages auf Eröffnung des Prüfungsverfahrens
die entsprechenden Nachweise vorgelegt werden.

§ 4 d§ 4 d§ 4 d§ 4 d
Zulassung zur strukturierten Promotionsphase imZulassung zur strukturierten Promotionsphase imZulassung zur strukturierten Promotionsphase imZulassung zur strukturierten Promotionsphase im

Fach PhilosophieFach PhilosophieFach PhilosophieFach Philosophie

(1)  Die Promotion im Fach Philosophie ist in der
Regel nur im Rahmen einer strukturierten Promoti-
onsphase möglich, deren Inhalt und Umfang nicht
einem Promotionsstudiengang entspricht. In der

strukturierten Promotionsphase werden den Dok-
torandinnen und Doktoranden forschungsorientierte
Studien angeboten und der Erwerb von Schlüssel-
qualifikationen ermöglicht. In Ausnahmefällen ist
auch eine freie Promotion möglich. Dies ist insbe-
sondere der Fall, wenn
a) berufliche Gründe die Teilnahme nachweislich

nicht ermöglichen,
b) bei Auslandsaufenthalten oder
c) bei Vorliegen sozialer Härtefälle.
Über Ausnahmen entscheidet der Promotionsaus-
schuss.

(2) Über die Zulassung zur strukturierten Promoti-
onsphase im Fach Philosophie entscheidet die Ab-
teilungskommission auf der Grundlage des Antrags.
Die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten
erfolgt nach dem Grad der besonderen Befähigung
und Motivation zur wissenschaftlichen Arbeit.
Dem Antrag ist beizufügen:
a) eine Dokumentation des bisherigen Studien-

gangs und Kopien der erlangten Hochschulab-
schlüsse,

b) ein tabellarischer Lebenslauf, der insbesondere
den wissenschaftlichen Bildungsgang nachweist,

c) ein Exposé des Promotionsvorhabens,
d) Nennung von zwei Referenzen (jeweils Name,

Funktion und Adresse)
e) gegebenenfalls eine Betreuungszusage einer

Professorin oder eines Professors der Abteilung
Philosophie der Universität Bielefeld.

Die Abteilungskommission kann mit schriftlicher
Darlegung der Gründe eine Überarbeitung des Ex-
posés verlangen. Bei Wiedervorlage entscheidet sie
erneut über die Zulassung.

(3) Im Rahmen der strukturierten Promotionsphase
sind insbesondere folgende Leistungen zu erbringen:
regelmäßige Teilnahme an und zweimalige Vorstel-

lung des Promotionsprojekts in einem relevanten
Forschungskolloquium in der Regel der  Betreu-
erin oder des Betreuers im zweiten und dritten
Jahr nach der Zulassung. Bei diesem Forschungs-
kolloquium kann es sich auch um ein einschlägi-
ges Werkstattseminar des Masterstudiengangs
handeln;

weitere wissenschaftliche Aktivitäten und Schlüssel-
qualifikationen durch

die Teilnahme an Veranstaltungen aus dem Bereich
Schlüsselqualifikationen des Internationalen
Promotionsstudiengangs Geschichtswissen-
schaft oder sonstiger einschlägiger hochschul-
didaktischer Angebote,

Aktivitäten in der Forschung wie Organisation
und/oder Beiträge zu Workshops und Tagungen
oder Veröffentlichungen,

Mitwirkung bei der Leitung von Lehrveranstaltun-
gen.

Die jeweils zu erbringenden Leistungen werden in
Abstimmung mit der Kandidatin oder dem Kandi-
daten und der Betreuerin oder dem Betreuer unter
Berücksichtung des individuellen Ausbildungsgangs
und des Themas der Dissertation von der Abtei-
lungskommission festgelegt und sind bei der Eröff-
nung des Prüfungsverfahrens nachzuweisen.
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§ 5§ 5§ 5§ 5
Eröffnung des PrüfungsverfahrensEröffnung des PrüfungsverfahrensEröffnung des PrüfungsverfahrensEröffnung des Prüfungsverfahrens

(1) Das Prüfungsverfahren wird auf Antrag der Pro-
movendin oder des Promovenden durch Beschluss
des Promotionsausschusses eröffnet. Der Antrag ist
schriftlich an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
des Promotionsausschusses zu richten.

(2) Dem Antrag auf Eröffnung des Prüfungsverfah-
rens sind beizufügen:
a) die Dissertation in fünffacher Ausfertigung, in

der Regel in deutscher Sprache; im Fach Ge-
schichtswissenschaft kann die Dissertation in
englischer oder französischer Sprache abgefasst
werden; eine Abfassung in anderen Weltspra-
chen erfordert die vorherige Zustimmung des
Promotionsausschusses;

b) eine Erklärung, dass die Dissertation selbststän-
dig erarbeitet wurde und keine anderen als die
in der Dissertation angegebenen Hilfsmittel be-
nutzt wurden;

c) im Falle der Gruppenarbeit Namen, akademische
Grade und Anschriften der an der Gruppenarbeit
Beteiligten, ein gemeinsamer Bericht der Verfas-
serinnen oder der Verfasser über den Verlauf der
Zusammenarbeit, insbesondere über den Anteil
der Promovendin oder des Promovenden an der
gemeinsamen Arbeit sowie darüber, ob die an-
deren an der Gruppenarbeit Beteiligten ein Pro-
motionsverfahren beantragt oder abgeschlossen
und dabei Teile der vorgelegten Arbeit für ihr ei-
genes Promotionsverfahren benutzt haben sowie
der Nachweis der methodischen und sachlichen
Zweckmäßigkeit (§ 2 Abs. 4);

d) eine kurze Darstellung des Lebenslaufs;
e) ggfs. Angabe bisher veröffentlichter wissen-

schaftlicher Arbeiten;
f) der Nachweis der Zugangsvoraussetzungen zum

Universitätsstudium;
g) der Nachweis über die Erfüllung der Zugangs-

voraussetzungen im Fach Geschichtswissenschaft
gemäß § 4 a, in den Fächern Philosophie und
Theologie gemäß § 4 c.

h) Vorschläge für die Bestellung der Gutachterin-
nen oder der Gutachter der Dissertation;

i) bei etwaigen früheren Promotionsverfahren eine
Erklärung über Ort, Zeit und Fakultät sowie das
Thema der Dissertation;

j) ggfs. eine Erklärung, dass die Promovendin oder
der Promovend der Öffentlichkeit bei der Dis-
putation widerspricht. Diese Erklärung kann bis
zu einer Woche vor der Disputation abgegeben
oder zurückgezogen werden.

(3) Mit dem Antrag auf Eröffnung nach Absatz 1 ist
die Kenntnis von drei Fremdsprachen, welche die
Promovendin oder den Promovenden dazu befähi-
gen, im Fach der Promotion Quellen und wissen-
schaftliche Literatur zu erfassen und zu verwenden,
nachzuweisen. Das sind in der Regel die lateinische,
die englische und die französische Sprache. Eine
dieser Sprachen kann durch eine andere ersetzt
werden, wenn diese für die fachliche Spezialisierung
funktionsgerecht ist. Die Entscheidung hierüber und
über Abweichungen von dieser Regel trifft der Pro-
motionsausschuss. Die Kenntnisse sind in der Regel
durch schriftliche Leistungen im Studium oder durch

bereits abgelegte Prüfungen nachzuweisen. Auslän-
dische Promovierende müssen vergleichbare
Sprachkenntnisse nachweisen.

(4) Der Promotionsausschuss prüft den Antrag und
die Unterlagen auf ihre Vollständigkeit und ent-
scheidet über die Eröffnung des Prüfungsverfahrens.
Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, weist er den
Antrag nach Anhörung der Promovendin oder des
Promovenden zurück. Die Zurückweisung ist schrift-
lich zu begründen und hierüber ein mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung versehener Bescheid zu
erteilen. Über einen Widerspruch der Promovendin
oder des Promovenden gegen die Entscheidung des
Promotionsausschusses entscheidet die Fakultäts-
konferenz gemäß § 3 Abs. 3 Buchst. f) Satz 2.

(5) Die Zurücknahme des Antrags auf Eröffnung
gemäß Absatz 1 ist möglich, solange kein Gutachten
über die Dissertation beim Prüfungsausschuss vor-
liegt.

(6) Das Prüfungsverfahren ermöglicht die Inan-
spruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen
und der Fristen der Elternzeit.

§ 6§ 6§ 6§ 6
PrüfungsausschussPrüfungsausschussPrüfungsausschussPrüfungsausschuss

(1) Zuständig für die weitere Durchführung des
Prüfungsverfahrens ist der Prüfungsausschuss.

(2) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses müssen
Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer oder
habilitiert sein; im Ausnahmefall kann ein Mitglied
auch eine promovierte akademische Mitarbeiterin
oder ein promovierter akademischer Mitarbeiter der
Fakultät sein. Die Entscheidung trifft der Promoti-
onsausschuss. Mindestens zwei Mitglieder des Prü-
fungsausschusses sind Hochschullehrerinnen oder
Hochschullehrer.

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses gehören
in der Regel der Universität Bielefeld an. Über die
Prüfungsberechtigung von ggfs. hinzuzuziehenden
auswärtigen Gutachterinnen oder Gutachtern und
Prüferinnen oder Prüfern entscheidet der Promoti-
onsausschuss. Absatz 2 ist dabei zu beachten. Über
einen Widerspruch der Promovendin oder des Pro-
movenden gegen den Beschluss des Promotionsaus-
schusses entscheidet die Fakultätskonferenz gemäß
§ 3 Abs. 3 Buchst. f) Satz 2.

(4) Der Prüfungsausschuss besteht aus den beiden
Gutachtern (Erstgutachterin oder Erstgutachter und
Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) der Disserta-
tion und einer weiteren Prüferin oder einem weite-
ren Prüfer für die Disputation. Die Dekanin oder der
Dekan kann mit beratender Stimme an der Disputa-
tion teilnehmen. Die Dekanin oder der Dekan kann
eine Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer
beauftragen, ihre oder seine Pflichten stellvertre-
tend wahrzunehmen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden
vom Promotionsausschuss bestellt, wobei dieser von
den Vorschlägen der Promovendin oder des Promo-
venden mit Begründung abweichen kann (vgl. § 5
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Abs. 2 Buchst. h). Die Bestellung der Erstgutachterin
oder des Erstgutachters und der Zweitgutachterin
oder des Zweitgutachters durch den Promotionsaus-
schuss setzt deren Einverständnis voraus; das Ein-
verständnis kann nur aus wichtigen, zu bezeichnen-
den Gründen verweigert werden.

(6) Den Vorsitz im Prüfungsausschuss führt in der
Regel eine vom Promotionsausschuss bestellte
Hochschullehrerin oder ein vom Promotionsaus-
schuss bestellter Hochschullehrer der Fakultät, die
oder der Mitglied des Prüfungsausschusses ist.

(7) Gegen Entscheidungen des Prüfungsausschusses
kann die Promovendin oder der Promovend Wider-
spruch einlegen. In diesem Fall entscheidet der
Promotionsausschuss gemäß § 3 Abs. 3 Buchst. f)
Satz 1.

§ 7§ 7§ 7§ 7
Begutachtung der DissertationBegutachtung der DissertationBegutachtung der DissertationBegutachtung der Dissertation

(1) Die Dissertation wird von den bestellten Gut-
achterinnen oder Gutachtern begutachtet. Die Erst-
gutachterin oder der Erstgutachter ist in der Regel
Hochschullehrerin oder Hochschullehrer. Die Zweit-
gutachterin oder der Zweitgutachter ist in der Regel
Hochschullehrerin oder Hochschullehrer oder habi-
litiertes Mitglied der Fakultät; ausnahmsweise kann
auch eine promovierte akademische Mitarbeiterin
oder ein promovierter akademischer Mitarbeiter der
Fakultät gemäß § 6 Abs. 2 zur Zweitgutachterin
oder zum Zweitgutachter bestellt werden.

(2) Die Gutachterinnen oder die Gutachter erstellen
unabhängig voneinander je ein schriftliches Gut-
achten über die Dissertation. Die Gutachten sollen
sechs Wochen nach Bestellung der Gutachterinnen
oder der Gutachter dem Prüfungsausschuss vorlie-
gen. Eine am Ende der Vorlesungszeit abgegebene
Dissertation soll bis zum Beginn der nächsten Vorle-
sungszeit begutachtet sein.

(3) Schlagen die Gutachterinnen oder die Gutachter
die Annahme der Dissertation vor, bewerten sie
diese mit einem Prädikat. Die Prädikate sind:
- summa cum laude (ausgezeichnet),
- magna cum laude (sehr gut),
- cum laude (gut),
- rite (befriedigend).

(4) Die Gutachterinnen oder die Gutachter sollen
sich auf ein gemeinsames Prädikat einigen. Bei Be-
wertungsdifferenzen wird eine Hochschullehrerin
oder ein Hochschullehrer als Drittgutachterin oder
Drittgutachter bestellt. Als vom Prüfungsausschuss
beschlossenes Prädikat der Dissertation gilt – vorbe-
haltlich des Verfahrens nach Absatz 8 – dasjenige, in
dem zwei Gutachten übereinstimmen; kommt es
nicht zu einer solchen Übereinstimmung, entschei-
det der Prüfungsausschuss mit Stimmenmehrheit in
offener Abstimmung; in diesem Fall wird die Dritt-
gutachterin oder der Drittgutachter vom Promoti-
onsausschuss gemäß § 6 Abs. 5 bestellt und wird
stimmberechtigtes Mitglied des Prüfungsausschus-
ses.

(5) Das Gutachten der Drittgutachterin oder des
Drittgutachters soll innerhalb von vier Wochen nach
deren oder dessen Bestellung vorliegen. Ein am
Ende der Vorlesungszeit angefordertes Drittgutach-
ten soll zu Beginn der nächsten Vorlesungszeit vor-
liegen.
(6) Die Gutachten werden der Promovendin oder
dem Promovenden zugänglich gemacht. Sie oder er
kann dazu innerhalb von 14 Tagen Stellung neh-
men.

(7) Die Dissertation wird mit den Gutachten und
ggfs. der Stellungnahme der Promovendin oder des
Promovenden innerhalb der Vorlesungszeit zwei
Wochen lang ausgelegt. Jedes prüfungsberechtigte
Mitglied der Fakultät kann binnen drei Wochen
nach Beginn der Auslegungsfrist zur Dissertation
und den Gutachten schriftlich Stellung nehmen. Die
Gutachten und ggfs. die Stellungnahme der Promo-
vendin oder des Promovenden sind von allen
Kenntnisnehmenden vertraulich zu behandeln.

(8) Wenn ein Votum gegen die Annahme, Ableh-
nung oder Bewertung der Dissertation gemäß Ab-
satz 7 von einem prüfungsberechtigten Mitglied der
Fakultät abgegeben wird, entscheidet der Promoti-
onsausschuss, ob eine weitere Gutachterin oder ein
weiterer Gutachter nach dem in § 6 Abs. 5 vorgese-
henen Verfahren bestellt werden soll. Diese Gut-
achterin oder dieser Gutachter muss Hochschulleh-
rerin oder Hochschullehrer sein. Für die Vorlage des
weiteren Gutachtens gilt die in Absatz 5 genannte
Frist. Unterstützt die Gutachterin oder der Gutach-
ter das Votum, entscheidet der Prüfungsausschuss
unter Berücksichtigung der begründeten Gutachten
mit Stimmenmehrheit in offener Abstimmung; die
weitere Gutachterin oder der weitere Gutachter
wird stimmberechtigtes Mitglied des Prüfungsaus-
schusses. Die Entscheidung ist der Promovendin
oder dem Promovenden mit Begründung innerhalb
einer Frist von 14 Tagen mitzuteilen.

(9) Wird die Dissertation abgelehnt, ist die Promo-
tion nicht bestanden. Der Promovendin oder dem
Promovenden bleibt die Möglichkeit, die umgear-
beitete Dissertation einmalig innerhalb einer ange-
messenen, vom Prüfungsausschuss zu bestimmen-
den Frist wieder vorzulegen.

(10) Ein Exemplar der Dissertation bleibt mit allen
Gutachten bei den Akten der Fakultät.

§ 8§ 8§ 8§ 8
DisputationDisputationDisputationDisputation

(1) Die Disputation findet in der Regel frühestens
eine Woche und spätestens vier Monate nach Ende
der Auslagefrist für die Dissertation, die Gutachten
und ggfs. der Stellungnahme der Promovendin oder
des Promovenden gemäß § 7 Abs. 7 statt. Die Dis-
putation soll dazu dienen, die Fähigkeit der Promo-
vendin oder des Promovenden zur sachkundigen
und selbstständigen Erörterung wissenschaftlicher
Probleme nachzuweisen. Bei der Festlegung der
Termine ist die Promovendin oder der Promovend
zu hören.
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(2) Gegenstand der Disputation ist vornehmlich die
vorgelegte Arbeit.

(3) Die Disputation dauert in der Regel 90 Minuten;
sie wird vom Prüfungsausschuss in der Form eines
Kolloquiums abgenommen. Jede Promovendin oder
jeder Promovend wird einzeln geprüft, Promoven-
dinnen oder Promovenden, die eine Gruppenarbeit
verfasst haben, können gemeinsam geprüft werden.
Die Promovendin oder der Promovend kann eine
Darstellung der wichtigsten Ergebnisse ihrer oder
seiner Arbeit abgeben. Das Referat kann bis zu 15
Minuten dauern.

(4) Über die wesentlichen Gegenstände und Ergeb-
nisse der Disputation wird ein Protokoll geführt. Die
Protokollantin oder der Protokollant soll promoviert
und an der Universität Bielefeld tätig sein. Das Pro-
tokoll ist von den Mitgliedern des Prüfungsaus-
schusses und der Protokollantin oder dem Proto-
kollanten zu unterschreiben. Das Protokoll kann
auch von einem Mitglied des Prüfungsausschusses
geführt werden.

(5) Die Disputation ist fakultätsöffentlich, sofern die
Promovendin oder der Promovend nicht gemäß § 5
Abs. 2 Buchst. j) widersprochen hat. Die Öffentlich-
keit erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses gemäß § 9.

(6) Bleibt die Promovendin oder Promovend ohne
ausreichende Entschuldigung der Disputation fern,
so gilt diese als nicht bestanden.

§ 9§ 9§ 9§ 9
Entscheidung über die Disputation und BewertungEntscheidung über die Disputation und BewertungEntscheidung über die Disputation und BewertungEntscheidung über die Disputation und Bewertung

der Promotionsleistungen insgesamtder Promotionsleistungen insgesamtder Promotionsleistungen insgesamtder Promotionsleistungen insgesamt

(1) Der Prüfungsausschuss entscheidet im Anschluss
an die Disputation mit einfacher Mehrheit in offener
Abstimmung, ob die Disputation bestanden oder
nicht bestanden ist. Ist die Disputation bestanden,
beurteilt der Prüfungsausschuss das Ergebnis mit
einer der folgenden Bewertungen:
- summa cum laude (ausgezeichnet),
- magna cum laude (sehr gut),
- cum laude (gut),
- rite (befriedigend).

(2) Ist die Disputation nicht bestanden, kann sie im
Rahmen des Prüfungsverfahrens ein Mal wiederholt
werden. Die Wiederholung kann frühestens drei
Monate und spätestens zwölf Monate nach der
nicht bestandenen Disputation stattfinden. Wird
diese Frist überschritten, ist die Promotion geschei-
tert, es sei denn, dass die Fristüberschreitung auf
nicht von der Promovendin oder dem Promovenden
zu vertretenden Umständen beruht.

(3) Nach bestandener Disputation entscheidet der
Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit in offener
Abstimmung über die Gesamtbewertung der Pro-
motionsleistungen mit einer der folgenden Bewer-
tungen:
- summa cum laude (ausgezeichnet),
- magna cum laude (sehr gut),
- cum laude (gut),
- rite (befriedigend).

Die Bewertung der Promotionsleistungen insgesamt
kann von der Bewertung der Dissertation nur dann
abweichen, wenn sich das Ergebnis der Disputation
gegenüber dem der Dissertation um mindestens
zwei Noten unterscheidet. Die oder der Vorsitzende
des Prüfungsausschusses teilt der Promovendin oder
dem Promovenden die Gesamtbewertung mit Be-
gründung unmittelbar nach der Entscheidung mit.

§ 10§ 10§ 10§ 10
Vollzug der Promotion und Abschluss des PromotVollzug der Promotion und Abschluss des PromotVollzug der Promotion und Abschluss des PromotVollzug der Promotion und Abschluss des Promotiiii----

ononononssssverfahrensverfahrensverfahrensverfahrens

(1) Die Dekanin oder der Dekan händigt innerhalb
einer Woche nach der Entscheidung des Prüfungs-
ausschusses der Promovendin oder dem Promoven-
den eine vorläufige Bescheinigung über das Beste-
hen der Prüfung aus. Diese enthält den Titel und die
Bewertung der Dissertation, die Bewertung der
Disputation sowie die Gesamtbewertung der Pro-
motion.

(2) Die Dekanin oder der Dekan vollzieht die Pro-
motion durch Ausstellung der Promotionsurkunde.
Diese enthält neben dem erlangten Grad den Titel
der Dissertation, die Bewertung der Dissertation
und der Disputation sowie die Gesamtbewertung
der Promotion. Als Tag der Promotion wird der Tag
der Disputation angegeben. Die Promotionsurkunde
wird ausgehändigt, sobald die Publikation der Dis-
sertation gemäß § 11 erfolgt ist oder aufgrund vor-
gelegter Druckunterlagen als gesichert gilt.

(3) Nach Abschluss des Promotionsverfahrens wird
der Promovendin oder dem Promovenden bis zu
drei Jahren nach Aushändigung der Urkunde auf
Antrag Einsicht in die betreffenden Prüfungsakten
gewährt.

§ 11§ 11§ 11§ 11
Publikation der DissertationPublikation der DissertationPublikation der DissertationPublikation der Dissertation

(1) Die Promovendin oder der Promovend ist ver-
pflichtet, die Dissertation der wissenschaftlichen
Öffentlichkeit in angemessener Weise durch Ver-
vielfältigung und Verbreitung zugänglich zu machen,
indem sie oder er Pflichtexemplare gemäß den Ab-
sätzen 2 und 3 in einer Fassung, der die Gutachte-
rinnen oder Gutachter zugestimmt haben, bei der
Fakultät abliefert. Diese Verpflichtungen stellen eine
Einheit im Sinne einer wissenschaftlichen Leistung
dar.

(2) In angemessener Weise der wissenschaftlichen
Öffentlichkeit zugänglich gemacht ist die Dissertati-
on dann, wenn die Verfasserin oder der Verfasser
neben den für die Fakultät gemäß Absätzen 1 und 3
erforderlichen Exemplaren für die Archivierung drei
Exemplare, die auf alterungsbeständigem holz- und
säurefreiem Papier ausgedruckt und dauerhaft halt-
bar gebunden sein müssen, unentgeltlich der Hoch-
schulbibliothek zur Verfügung stellt und darüber
hinaus die Verbreitung sicher stellt durch entweder
a) die Ablieferung weiterer 60 Exemplare, jeweils

in Buch- oder Fotodruck oder
b) den Nachweis der Veröffentlichung in einer

Zeitschrift oder
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c) den Nachweis einer Verbreitung über den Buch-
handel durch einen gewerblichen Verlag mit ei-
ner Mindestauflage von 150 Exemplaren; dabei
ist auf der Rückseite des Titelblattes die Veröf-
fentlichung als Dissertation unter Angabe des
Dissertationsortes auszuweisen oder

d) die Ablieferung eines Mikrofiches und hiervon
50 weiterer Kopien oder

e) die Ablieferung einer elektronischen Version,
deren Datenformat und deren Datenträger mit
der Universitätsbibliothek der Universität Biele-
feld abzustimmen sind.

Im Falle von a) sind die Universitätsbibliotheken
verpflichtet, die überzähligen Tauschexemplare vier
Jahre lang in angemessener Stückzahl aufzubewah-
ren. In den Fällen b) und c) gilt die Pflicht der Ver-
öffentlichung bereits dann als erfüllt, wenn drei
Exemplare der Dissertation abgegeben werden und
ein Vertrag mit einer Herausgeberin bzw. einem
Herausgeber oder einem Verlag vorliegt, aus dem
hervorgeht, dass die Dissertation veröffentlicht wird.
In den Fällen a), d) und e) überträgt die Promoven-
din oder der Promovend der Universität das Recht,
im Rahmen der gesetzlichen Aufgaben der Univer-
sitätsbibliotheken weitere Kopien von ihrer oder
seiner Dissertation herzustellen und zu verbreiten
bzw. in Datennetzen zur Verfügung zu stellen. Wird
eine Dissertation von einem gewerblichen Verlag
vertrieben und wird dafür ein Druckkostenzuschuss
aus öffentlichen Mitteln gewährt, so ist eine ange-
messene Stückzahl von Exemplaren der Universi-
tätsbibliothek für Tauschzwecke zur Verfügung zu
stellen.

(3) Die Promovendin oder der Promovend hat der
Fakultät unentgeltlich drei Exemplare der veröffent-
lichten Dissertationen abzuliefern.

(4) Die Beleg- und Pflichtexemplare sind innerhalb
von zwei Jahren nach der bestandenen Disputation
an die Fakultät abzuliefern. Die Ablieferungsfrist
kann in begründeten Fällen jeweils um ein Jahr, auf
insgesamt jedoch nicht länger als höchstens fünf
Jahre verlängert werden. Wird diese Frist nicht ge-
wahrt, stellt die Dekanin oder der Dekan auf Vor-
schlag des Promotionsausschusses das Erlöschen
aller durch die Prüfung erworbenen Rechte fest.
Über einen Widerspruch der Promovendin oder des
Promovenden gegen die Entscheidung des Promoti-
onsausschusses entscheidet die Fakultätskonferenz
gemäß § 3 Abs. 3 Buchst. f) Satz 2.

§ 12§ 12§ 12§ 12
Ungültigkeit der Promotion und Entziehung desUngültigkeit der Promotion und Entziehung desUngültigkeit der Promotion und Entziehung desUngültigkeit der Promotion und Entziehung des

DoktoDoktoDoktoDoktorrrrgradesgradesgradesgrades

(1) Die Dekanin oder der Dekan kann auf Vorschlag
des Promotionsausschusses die Promotionsleistun-
gen für ungültig erklären, wenn sich vor der Vollzie-
hung der Promotion ergibt, dass sich die Promo-
vendin oder der Promovend bei den Promotions-
leistungen einer Täuschung schuldig gemacht hat
oder dass wesentliche Voraussetzungen des Promo-
tionsverfahrens vorgetäuscht worden sind.

(2) Der Doktorgrad kann entzogen werden wenn
a) sich nachträglich herausstellt, dass er durch

Täuschung erlangt wurde;

b) die oder der Promovierte wegen einer vorsätzli-
chen Straftat verurteilt worden ist, bei deren
Vorbereitung oder Begehung sie oder er den
Doktorgrad missbraucht hat.

(3) Über die Entziehung beschließt die Fakultäts-
konferenz, nachdem die Dekanin oder der Dekan
die Betroffene oder den Betroffenen angehört hat.

§ 13§ 13§ 13§ 13
EhrenpromotionEhrenpromotionEhrenpromotionEhrenpromotion

(1) Die Fakultät kann für hervorragende wissen-
schaftliche Verdienste oder Leistungen den Grad
einer Doktorin oder eines Doktors der Philosophie
honoris causa (Dr. phil. h.c.) verleihen.

(2) Über die Verleihung des Doktorgrades honoris
causa entscheidet die Fakultätskonferenz auf Antrag
von mindestens zwei promovierten Mitgliedern mit
Dreiviertelmehrheit aller stimmberechtigten promo-
vierten Mitglieder der Fakultätskonferenz.

(3) Die Ehrenpromotion wird durch Überreichung
einer hierfür angefertigten und von der Dekanin
oder dem Dekan unterzeichneten Urkunde vollzo-
gen, in der die wissenschaftlichen Verdienste der
oder des Promovierten gewürdigt werden.

§ 14§ 14§ 14§ 14
Promotionsverfahren im Zusammenwirken mit einerPromotionsverfahren im Zusammenwirken mit einerPromotionsverfahren im Zusammenwirken mit einerPromotionsverfahren im Zusammenwirken mit einer

ausländischen Partneruniversitätausländischen Partneruniversitätausländischen Partneruniversitätausländischen Partneruniversität
oder Partnerfakultätoder Partnerfakultätoder Partnerfakultätoder Partnerfakultät

(1) Die Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philo-
sophie und Theologie verleiht den Grad eines Dok-
tors der Philosophie (Dr. phil.) auch im Zusammen-
wirken mit einer ausländischen Partneruniversität
oder Partnerfakultät. Sie wirkt auch an der Verlei-
hung eines entsprechenden akademischen Grades
der ausländischen Partneruniversität oder Partnerfa-
kultät mit.

(2) Der Nachweis der für die Promotion erforderli-
chen wissenschaftlichen Qualifikation ist von den
Promovendinnen und Promovenden durch die Prü-
fungsleistungen zu erbringen. Diese bestehen aus
einer wissenschaftlich beachtlichen schriftlichen
Arbeit (Dissertation) und einer mündlichen Prüfung
(Disputation).

§ 14 a§ 14 a§ 14 a§ 14 a
AbkommenAbkommenAbkommenAbkommen

Die Durchführung des Promotionsverfahrens nach §
14 Abs. 1 setzt ein Abkommen mit einer ausländi-
schen Partneruniversität oder -fakultät voraus, in
dem beide Institutionen sich verpflichten, eine ge-
meinsame Promotion zu ermöglichen und Einzel-
heiten des Zusammenwirkens zu regeln.

§ 14 b§ 14 b§ 14 b§ 14 b
Entsprechende AnwendungEntsprechende AnwendungEntsprechende AnwendungEntsprechende Anwendung

Für das Promotionsverfahren nach § 14 Abs. 1 Satz
1 gelten die Regelungen der §§ 2 bis 12, soweit im
Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. Für
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die Mitwirkung nach § 14 Abs. 1 Satz 2 gelten die
im Abkommen enthaltenen Regelungen.

§ 14 c§ 14 c§ 14 c§ 14 c
Zulassung zum PromotionsverfahrenZulassung zum PromotionsverfahrenZulassung zum PromotionsverfahrenZulassung zum Promotionsverfahren

(1) § 4 a Abs. 2 bzw. § 4 b Abs. 1 gelten mit der
Maßgabe, dass die Promovendin oder der Promo-
vend einen zur Promotion berechtigten Abschluss
an einer Universität des Landes nachweisen muss, in
dem sich der Sitz einer der beiden Partneruniversi-
täten oder Partnerfakultäten befindet.

(2) § 5 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, dass dem An-
trag zusätzlich beizufügen sind:
a) eine Erklärung der Partneruniversität oder -

fakultät darüber, dass die Zulassung zum Pro-
motionsverfahren befürwortet wird;

b) eine Erklärung eines Mitglieds der Partneruniver-
sität oder Partnerfakultät darüber, dass sie oder
er bereit ist, die Dissertation zu betreuen;

c) der Nachweis über das Studium an der Partner-
universität oder Partnerfakultät gemäß § 14 Abs.
2.

§ 14 d§ 14 d§ 14 d§ 14 d
DissertationDissertationDissertationDissertation

Die Dissertation ist gemäß § 5 Abs. 2 Buchst. a) in
deutscher oder in einer im Partnerschaftsabkommen
genannten Sprache abzufassen. Es ist eine Zusam-
menfassung in der jeweils anderen Sprache anzufü-
gen.

§ 14 e§ 14 e§ 14 e§ 14 e
Betreuung und ImmatrikulationBetreuung und ImmatrikulationBetreuung und ImmatrikulationBetreuung und Immatrikulation

(1) Betreuerin oder Betreuer der Dissertation ist
jeweils ein prüfungsberechtigtes Mitglied der Fa-
kultät und der Partneruniversität oder Partnerfakul-
tät. Die Erklärungen gemäß § 14 c Abs. 2 Buchst. a)
und b) sollen bei Beginn des Betreuungsverhältnis-
ses dem Promotionsausschuss vorgelegt werden.

(2) Während der Arbeit an der Dissertation muss die
Promovendin oder der Promovend mindestens ein
Semester als ordentliche Studentin oder ordentli-
cher Student bzw. als Promovendin oder als Promo-
vend an der Partneruniversität oder Partnerfakultät
eingeschrieben sein. Von dieser Voraussetzung kann
befreit werden, wer an der Partneruniversität oder
Partnerfakultät bereits ein Studium von entspre-
chender Dauer absolviert hat.

§ 14 f§ 14 f§ 14 f§ 14 f
Gutachterinnen und GutachterGutachterinnen und GutachterGutachterinnen und GutachterGutachterinnen und Gutachter

(1) Die Dissertation wird von jeweils einer oder
einem von der Partnerinstitution bestimmten Gut-
achterin oder Gutachter und einem prüfungsbe-
rechtigten Mitglied der Fakultät begutachtet.

(2) Der Promotionsausschuss bestimmt als Gutach-
terinnen oder Gutachter der Dissertation in der
Regel die Betreuerinnen oder die Betreuer.

(3) Für die Sprache der Gutachten gilt § 14 d Satz 1
entsprechend.

§ 14 g§ 14 g§ 14 g§ 14 g
DisputationDisputationDisputationDisputation

(1) Die mündliche Prüfung besteht in der Disputati-
on. Für die Disputation gilt § 8 entsprechend, so-
weit im Partnerschaftsabkommen nicht anderes
geregelt ist.

(2) Für die Sprache der Disputation gilt § 14 d Satz
1 entsprechend.

§ 14 h§ 14 h§ 14 h§ 14 h
PrüfungsausschussPrüfungsausschussPrüfungsausschussPrüfungsausschuss

Der Prüfungsausschuss besteht aus vier Prüferinnen
oder Prüfern. Zwei Prüferinnen oder Prüfer sollen
Prüfungsberechtigte der Fakultät und zwei sollen
Prüfungsberechtigte der Partneruniversität oder
Partnerfakultät sein. Jede Fakultät muss mindestens
mit einer Prüferin oder einem Prüfer vertreten sein.

§ 14 i§ 14 i§ 14 i§ 14 i
Abschluss des PromotionsverfahrensAbschluss des PromotionsverfahrensAbschluss des PromotionsverfahrensAbschluss des Promotionsverfahrens

Für den Abschluss des Promotionsverfahrens gilt §
10 Abs. 2 mit der Maßgabe, dass in der Promoti-
onsurkunde auf das grenzüberschreitende Promoti-
onsverfahren hingewiesen wird. Die Dekanin oder
der Dekan der Fakultät unterzeichnet und siegelt
den deutschen Teil. In einem Begleitschreiben wird
die Kandidatin oder der Kandidat darauf hingewiesen,
dass der Titel entweder nur in deutscher oder in der im
Partnerschaftsabkommen gemäß § 14 a genannten
Sprache verwendet werden darf. Die Partneruniversität
oder Partnerfakultät fertigt ihren Teil der Promotionsur-
kunde entsprechend den bei ihr geltenden Regularien
aus und sorgt ggfs. für die staatliche Beurkundung der
gemeinsam betreuten Promotion.

§ 15§ 15§ 15§ 15
Inkrafttreten und VeröffentlichungInkrafttreten und VeröffentlichungInkrafttreten und VeröffentlichungInkrafttreten und Veröffentlichung

Diese Promotionsordnung tritt am Tage nach ihrer
Bekanntgabe im Verkündungsblatt der Universität
Bielefeld – Amtliche Bekanntmachungen – in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Promotionsordnung der Fakul-
tät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und
Theologie vom 1. Februar 2007 (Verkündungsblatt
der Universität Bielefeld – Amtliche Bekanntma-
chungen – Jg. 36 Nr. 2 S. 42) außer Kraft; sie ist
weiter anzuwenden für alle Promovendinnen und
Promovenden, die ihre Zulassung vor Inkrafttreten
dieser Promotionsordnung beantragt haben. Auf
Antrag der Promovendin oder des Promovenden
kann auch in diesem Fall die vorliegende Ordnung
angewendet werden. Der Antrag ist unwiderruflich.
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses der Fakultäts-
konferenz der Fakultät für Geschichtswissenschaft,
Philosophie und Theologie der Universität Bielefeld
vom 2. Juli 2008.

Bielefeld, den 1. September 2008

Der Rektor
der Universität Bielefeld

Universitätsprofessor Dr. Dieter Timmermann


